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A. PRÜFUNGSAUFTRAG

In der Mitgliederversammlung des

Wachstumsregion Ems-Achse e. V.

Papenburg

(im Folgenden auch “Verein“ oder “Ems-Achse e. V.“ genannt)

am 19. September 2023 wurden wir zum Abschlussprüfer für das Geschäftsjahr 2023 gewählt.
In Ausführung dieses Beschlusses hat uns die Geschäftsführung beauftragt, den Jahresabschluss zum
31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der Buchführung analog §§ 316 ff. HGB zu prüfen.

Ein Lagebericht wurde nicht erstellt, da dies gesetzlich nicht vorgeschrieben ist. Die gesetzlich nicht
vorgeschriebene Prüfung erfolgt auf Grundlage der Beauftragung durch die Geschäftsführung nach den
Vorschriften des § 316 ff. HGB analog.

Wir bestätigen gemäß § 321 Abs. 4a HGB, dass wir bei unserer Abschlussprüfung die Regelungen zur
Unabhängigkeit beachtet haben.

Der vorliegende Prüfungsbericht wurde von uns in Übereinstimmung mit dem vom Institut der
Wirtschaftsprüfer (IDW) herausgegebenen Prüfungsstandard “Grundsätze ordnungsmäßiger Erstellung
von Prüfungsberichten“ (IDW PS 450) erstellt. Der geprüfte Jahresabschluss ist dem Bericht als Anlagen
1 und 2 beigefügt. Dieser Prüfungsbericht ist an den Wachstumsregion Ems-Achse e.V., Papenburg,
gerichtet.

Auftragsgemäß haben wir über den gesetzlichen Berichtsumfang hinaus diesem Bericht eine
Aufgliederung und Erläuterung der Posten der Bilanz und der Gewinn- und Verlustrechnung (Anlage 5)
beigefügt.

Für die Durchführung unseres Auftrages und unsere Verantwortlichkeit und Haftung sind, auch im
Verhältnis zu Dritten, die vom Institut der Wirtschaftsprüfer herausgegebenen Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften in der Fassung vom
1. Januar 2024 (Anlage 6) maßgebend. Wir verweisen ergänzend auf die dort in Ziffer 9 enthaltenen
Haftungsregelungen und auf den Haftungsausschluss gegenüber Dritten.
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B. WIEDERGABE DES BESTÄTIGUNGSVERMERKS

Nach dem Ergebnis unserer Prüfung haben wir dem Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 (Anlagen
1 und 2) des Wachstumsregion Ems-Achse e.V., Papenburg, den folgenden uneingeschränkten
Bestätigungsvermerk erteilt:

„Bestätigungsvermerk des unabhängigen Abschlussprüfers

An den Wachstumsregion Ems-Achse e.V., Papenburg:

Prüfungsurteil

Wir haben den Jahresabschluss des Wachstumsregion Ems-Achse e.V. – bestehend aus der Bilanz zum
31. Dezember 2023 und der Gewinn- und Verlustrechnung für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis
zum 31. Dezember 2023, einschließlich der Darstellung der Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden –
geprüft.

Nach unserer Beurteilung aufgrund der bei der Prüfung gewonnenen Erkenntnisse entspricht der
beigefügte Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den entsprechend angewendeten
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften und vermittelt unter
Beachtung der deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen
Verhältnissen entsprechendes Bild der Vermögens- und Finanzlage des Vereins zum 31. Dezember
2023 sowie seiner Ertragslage für das Geschäftsjahr vom 1. Januar 2023 bis zum 31. Dezember 2023.

Gemäß § 322 Abs. 3 Satz 1 HGB erklären wir, dass unsere Prüfung zu keinen Einwendungen gegen die
Ordnungsmäßigkeit des Jahresabschlusses geführt hat.

Grundlage für das Prüfungsurteil

Wir haben unsere Prüfung des Jahresabschlusses in Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung
der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW) festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger
Abschlussprüfung durchgeführt. Unsere Verantwortung nach diesen Vorschriften und Grundsätzen ist im
Abschnitt „Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses“ unseres
Bestätigungsvermerks weitergehend beschrieben. Wir sind von dem Verein unabhängig in
Übereinstimmung mit den deutschen handelsrechtlichen und berufsrechtlichen Vorschriften und haben
unsere sonstigen deutschen Berufspflichten in Übereinstimmung mit diesen Anforderungen erfüllt. Wir
sind der Auffassung, dass die von uns erlangten Prüfungsnachweise ausreichend und geeignet sind, um
als Grundlage für unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss zu dienen.

Verantwortung der gesetzlichen Vertreter für den Jahresabschluss

Die gesetzlichen Vertreter sind verantwortlich für die Aufstellung des Jahresabschlusses, der den
deutschen, für Kapitalgesellschaften geltenden handelsrechtlichen Vorschriften in allen wesentlichen
Belangen entspricht, und dafür, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der deutschen Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Ferner sind die gesetzlichen Vertreter
verantwortlich für die internen Kontrollen, die sie in Übereinstimmung mit den deutschen Grundsätzen
ordnungsmäßiger Buchführung als notwendig bestimmt haben, um die Aufstellung eines
Jahresabschlusses zu ermöglichen, der frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen (d.h. Manipulationen der Rechnungslegung und Vermögensschädigungen) oder
Irrtümern ist.
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Bei der Aufstellung des Jahresabschlusses sind die gesetzlichen Vertreter dafür verantwortlich, die
Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu beurteilen. Des Weiteren haben sie
die Verantwortung, Sachverhalte in Zusammenhang mit der Fortführung der Unternehmenstätigkeit,
sofern einschlägig, anzugeben. Darüber hinaus sind sie dafür verantwortlich, auf der Grundlage des
Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit zu bilanzieren, sofern dem
nicht tatsächliche oder rechtliche Gegebenheiten entgegenstehen.

Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses

Unsere Zielsetzung ist, hinreichende Sicherheit darüber zu erlangen, ob der Jahresabschluss als
Ganzes frei von wesentlichen falschen Darstellungen aufgrund von dolosen Handlungen oder Irrtümern
ist, sowie einen Bestätigungsvermerk zu erteilen, der unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss
beinhaltet.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der vom Institut der Wirtschaftsprüfer (IDW)
festgestellten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung durchgeführte Prüfung eine
wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche Darstellungen können aus dolosen Handlungen
oder aus Irrtümern resultieren und werden als wesentlich angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet
werden könnte, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der Grundlage dieses Jahresabschlusses
getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten beeinflussen.

Die beigefügte Anlage (Anlage 4) zu diesem Bestätigungsvermerk enthält eine weitergehende
Beschreibung der Verantwortung des Abschlussprüfers für die Prüfung des Jahresabschlusses. Diese
Beschreibung ist Teil dieses Bestätigungsvermerks.“

Der Bestätigungsvermerk wurde am 5. August 2024 in Nordhorn von dem vereidigten Buchprüfer Ludger
Ennen unterzeichnet.
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C. GEGENSTAND, ART UND UMFANG DER PRÜFUNG

Gegenstand der Prüfung

Gegenstand unserer Prüfung war der nach den entsprechend angewendeten deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften für Kapitalgesellschaften und den ergänzenden Bestimmungen der
Vereinssatzung aufgestellte Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1. Januar bis zum
31. Dezember 2023 unter Einbeziehung der zugrunde liegenden Buchführung. Die deutschen
handelsrechtlichen Vorschriften schließen die Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein.

Unser Prüfungsurteil zum Jahresabschluss erstreckt sich nicht auf sonstige Informationen im Sinne des
IDW ISA-DE 720, die z. B. in einem Geschäftsbericht enthalten sind, und dementsprechend geben wir
weder ein Prüfungsurteil noch irgendeine andere Form von Prüfungsschlussfolgerung zu etwaigen
sonstigen Informationen ab.

Im Rahmen unserer Prüfungsdurchführung sind uns keine sonstigen Informationen im vorstehenden
Sinne bekannt geworden oder vom Bilanzierenden mitgeteilt worden.

Der für die Prüfungsdurchführung vorrangig verantwortliche Prüfungspartner i.S.d. HGB (verantwortlicher
Wirtschaftsprüfer) war vereidigter Buchprüfer/Steuerberater Ludger Ennen.

Der Vorstand trägt die Verantwortung für die Ordnungsmäßigkeit von Buchführung und Jahresabschluss.

Unsere Aufgabe war es, auf der Grundlage der von uns durchgeführten Prüfung und der uns erteilten
Aufklärungen und Nachweise ein Urteil über den Jahresabschluss unter Einbeziehung der Buchführung
abzugeben. Die Prüfung der Beachtung anderer gesetzlicher Vorschriften, die nicht die
Rechnungslegung betreffen, gehört nur insoweit zu den Aufgaben der Jahresabschlussprüfung, als sich
aus diesen anderen Vorschriften üblicherweise Rückwirkungen auf den Jahresabschluss ergeben. Die
(gezielte) Aufdeckung und Aufklärung strafrechtlicher Tatbestände, wie z. B. Untreuehandlungen und
Unterschlagungen, sowie die Feststellung außerhalb der Rechnungslegung begangener
Ordnungswidrigkeiten sind nicht Gegenstand der Abschlussprüfung.

Unsere Prüfung hat sich gemäß § 317 Abs. 4a HGB nicht darauf zu erstrecken, ob der Fortbestand des
geprüften Vereins oder die Wirksamkeit und Wirtschaftlichkeit der Geschäftsführung zugesichert werden
kann.

Art und Umfang der Prüfung

Unsere Prüfungshandlungen haben wir mit Unterbrechungen in den Monaten Juni bis August 2024 in
unseren Geschäftsräumen durchgeführt.

Unsere Prüfung erfolgte unter Beachtung der §§ 316 ff. HGB und der vom Institut der Wirtschaftsprüfer
(IDW) niedergelegten deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung („Grundsätze
ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“ i.S. von Anlage D.1 zu ISA (DE) 200). Danach ist die Prüfung so zu
planen und durchzuführen, dass dolose Handlungen und Irrtümer, die sich auf die Darstellung des durch
den Jahresabschluss unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung vermittelten
Bildes der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage wesentlich auswirken, mit hinreichender Sicherheit
erkannt werden.

Hinreichende Sicherheit ist ein hohes Maß an Sicherheit, aber keine Garantie dafür, dass eine in
Übereinstimmung mit § 317 HGB unter Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung
durchgeführte Abschlussprüfung eine wesentliche falsche Darstellung stets aufdeckt. Falsche
Darstellungen können aus dolosen Handlungen oder Irrtümern resultieren und werden als wesentlich
angesehen, wenn vernünftigerweise erwartet werden kann, dass sie einzeln oder insgesamt die auf der
Grundlage dieses Jahresabschlusses getroffenen wirtschaftlichen Entscheidungen von Adressaten
beeinflussen. Die erforderliche Wesentlichkeitsbetrachtung erfolgt dabei quantitativ sowie qualitativ.
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Ausgangspunkt unserer Prüfungshandlungen war der von uns geprüfte und mit einem
uneingeschränkten Bestätigungsvermerk versehene Jahresabschluss für das Geschäftsjahr vom 1.
Januar bis zum 31. Dezember 2022. Der Vorjahresabschluss wurde am 19. September 2023 von der
Mitgliederversammlung unverändert festgestellt.

Der Prüfung liegt ein risiko- und prozessorientierter Prüfungsansatz zu Grunde, der insbesondere auf
Kenntnissen der Geschäftstätigkeit, des wirtschaftlichen und rechtlichen Umfelds des Vereins sowie
einer Analyse seiner Risikofelder basiert. Grundlage unseres risikoorientierten Prüfungsansatzes ist die
Entwicklung einer Prüfungsstrategie und eines darauf abgestimmten Prüfungsprogramms, mit dem Ziel
ausreichende und geeignete Prüfungsnachweise zu erlangen, um das Prüfungsrisiko auf ein vertretbar
niedriges Maß zu reduzieren.

Im Rahmen der Risikoanalyse haben wir insbesondere die inhärenten Risiken für dolose Handlungen
und Irrtümer in der Rechnungslegung des Vereins, das Kontrollumfeld und soweit erforderlich die
Angemessenheit des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems beurteilt und unsere
Erkenntnisse zu einem Risikoprofil für den Jahresabschluss verdichtet. Die Risikoanalyse umfasste auch
die Frage, ob möglicherweise Gefahren für die zukünftige Unternehmensfortführung bestehen. Die
Beurteilung des Risikos wesentlicher falscher Darstellungen im Jahresabschluss wurde dabei sowohl
betreffend Risiken auf Ebene des Jahresabschlusses insgesamt als auch betreffend Risiken auf der
Ebene einzelner Aussagen im Jahresabschluss eingeschätzt. Die identifizierten Risiken wurden den
verschiedenen Risikokategorien zugeordnet (z. B. bedeutsame Risiken, Risiken für dolose Handlungen,
Risiken, die alleine aussagebezogen nicht prüfbar sind, zu prüfende Einzelrisiken). Hierauf aufbauend
haben wir unsere Prüfungsstrategie definiert, Prüfungsschwerpunkte festgelegt und Art und Umfang der
weiteren erforderlichen Prüfungshandlungen (Prüfungsprogramm) abgeleitet. Das Prüfungsprogramm
enthält die von den Mitgliedern des Prüfungsteams durchzuführenden Prüfungshandlungen nach Art,
zeitlicher Einteilung und Umfang.

Die weiteren erforderlichen Prüfungshandlungen bestehen grundsätzlich aus Wirksamkeitsprüfungen
des rechnungslegungsrelevanten internen Kontrollsystems (Kontrolltests) und/oder aussagebezogenen
Prüfungshandlungen in Form von analytischen Prüfungen (Plausibilitätsbeurteilungen) und i. d. R. für
eine Auswahl von Sachverhalten vorgenommenen einzelfallbezogenen Prüfungshandlungen
(Einzelfallprüfungen). Wirksamkeitsprüfungen setzen die Angemessenheit des rechnungslegungs-
relevanten Kontrollsystems im relevanten Prüffeld voraus. Während Wirksamkeitsprüfungen für sich
alleine in wesentlichen Prüfungsfeldern generell zur Erlangung einer hinreichenden Prüfungssicherheit
nicht ausreichend sind, kann eine hinreichende Prüfungssicherheit alleine auf Basis aussagebezogener
Prüfungshandlungen dann erlangt werden, wenn Art und Umfang der Geschäftsvorfälle des zu
prüfenden Prüffeldes nicht eine zumindest teilweise Abstützung auf Wirksamkeitsprüfungen erfordern.
Bei der Auswahl der weiteren erforderlichen Prüfungshandlungen haben wir die Erforderlichkeiten zur
Erlangung hinreichender Prüfungssicherheit, Zweckmäßigkeitsüberlegungen und die Grundsätze der
Wesentlichkeit und der Wirtschaftlichkeit beachtet.

Auf Wirksamkeitsprüfungen des internen Kontrollsystems haben wir aus Gründen der Wirtschaftlichkeit
und Zweckmäßigkeit zugunsten der verstärkten Durchführung aussagebezogener Prüfungshandlungen
im Wesentlichen verzichtet. Unser Prüfungsurteil basiert entsprechend im Wesentlichen auf
aussagebezogenen Prüfungshandlungen.

Bei der Planung und Durchführung der Prüfung als auch bei der Beurteilung der Auswirkungen von
identifizierten falschen Darstellungen auf die Prüfung und von etwaigen nicht korrigierten falschen
Darstellungen auf den Jahresabschluss haben wir das Konzept der Wesentlichkeit beachtet.
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Folgende Prüfungsschwerpunkte haben wir im Rahmen unserer Prüfungsplanung definiert:

- Vollständigkeit der Mitgliedsbeiträge
- Bilanzierung der Zuschüsse
- Periodengerechte Abgrenzung der Aufwendungen und Erträge

Bedeutsame Risiken für den Jahresabschluss, die nicht bereits in den dargestellten
Prüfungsschwerpunkten inbegriffen sind, haben wir wie folgt identifiziert:

- Möglichkeit der Außerkraftsetzung des IKS durch Geschäftsleitung oder Führungskräfte
(Management Override)

Dieses Risiko haben wir bei jeder Jahresabschlussprüfung pflichtweise als bedeutsames Risiko zu
behandeln und ihm grundsätzlich besondere Aufmerksamkeit zu widmen. In unser Ermessen gestellt ist
dabei lediglich der Grad der Risikoausprägung. Da wir die Risikoausprägung dieses Risikos als niedrig
eingeschätzt haben, bilden die zu diesem Risiko vorgenommenen Prüfungshandlungen keinen
Schwerpunkt unserer Prüfungsdurchführung.

Wir sind der Auffassung, dass unsere Prüfung eine hinreichende Sicherheit für unser Prüfungsurteil
bildet.

Art, Umfang und Ergebnis der im Einzelnen durchgeführten Prüfungshandlungen sind in unseren
Arbeitspapieren festgehalten.

Bestätigungen und Befragungen Dritter, Nachweise und Auskünfte, Vollständigkeitserklärung

Von den gesetzlichen Vertretern und den uns benannten Mitarbeitern (Frau Lüerßen-Bleil) sind alle
erbetenen Auskünfte, Aufklärungen und Nachweise erbracht worden.

Die gesetzlichen Vertreter haben uns die berufsübliche Vollständigkeitserklärung zum Jahresabschluss
erteilt.
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D. FESTSTELLUNGEN UND ERLÄUTERUNGEN ZUR RECHNUNGSLEGUNG

I. Ordnungsmäßigkeit der Rechnungslegung

1. Buchführung und weitere geprüfte Unterlagen

Die Buchführung und das Belegwesen sind nach unseren Feststellungen ordnungsgemäß und
entsprechen den gesetzlichen Vorschriften.

Die Finanzbuchführung (Sachkonten, Anlagenbuchhaltung, Debitoren- und Kreditorenbuchhaltung) wird
IT-gestützt über die (Standard-) Software „DATEV“ geführt.

Die Geschäftsvorfälle werden, soweit wir dies durch berufsübliche Prüfung für eine Auswahl von
Sachverhalten feststellen konnten, vollständig, fortlaufend und zeitnah erfasst. Für Journale, Sach- und
Personenkonten besteht Ausgabebereitschaft.

Die Vermögensgegenstände und Schulden sind ordnungsgemäß nachgewiesen. Die aus den weiteren
geprüften Unterlagen (z. B. Verträge, Planungsrechnungen) entnommenen Informationen haben zu einer
ordnungsgemäßen Abbildung in Finanzbuchführung und Jahresabschluss geführt.

Bei der Durchführung der Prüfung wurden keine Sachverhalte festgestellt, die dagegensprechen, dass
die von dem Verein getroffenen organisatorischen und technischen Maßnahmen geeignet sind, die
Sicherheit der rechnungslegungsrelevanten Daten und IT-Systeme zu gewährleisten. Soweit wir das
rechnungslegungsrelevante interne Kontrollsystem geprüft haben, haben wir keine
Prüfungsfeststellungen getroffen, die dagegensprechen, dass das System bei sachgerechter und
kontinuierlicher Anwendung geeignet ist, die vollständige und richtige Erfassung der Geschäftsvorfälle
sowie deren sachgerechte Verarbeitung und Dokumentation zu gewährleisten.

2. Jahresabschluss

Im Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 wurden die gesetzlichen und rechtsformspezifischen
Vorschriften einschließlich der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung sowie die ergänzenden
Bestimmungen der Vereinssatzung beachtet. Der Jahresabschluss ist – ausgehend von den Zahlen des
Vorjahres – aus der Buchführung und den Inventarverzeichnissen richtig entwickelt.

Die Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung wurden ordnungsgemäß aus der Buchführung und den
weiteren geprüften Unterlagen abgeleitet. Dabei wurden die entsprechend angewendeten
handelsrechtlichen und rechtsformspezifischen Ansatz-, Ausweis- und Bewertungsvorschriften
eingehalten. Auf die Bilanzierung latenter Steuern nach dem Konzept des § 274 HGB wurde in
Anwendung der entsprechenden größenabhängigen Erleichterung verzichtet. Die auf den
vorhergehenden Jahresabschluss angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden wurden
beibehalten. Die Gewinn- und Verlustrechnung ist nach dem Gesamtkostenverfahren aufgestellt. Soweit
der Verein größenabhängige Erleichterungen beim Detaillierungsgrad der Gliederung von Bilanz und
Gewinn- und Verlustrechnung in Anspruch nimmt, erfolgt dies zu Recht und zutreffend.

Anzumerken ist, dass aus Darstellungsgründen auf Grund der Struktur des Vereins in der Gewinn- und
Verlustrechnung der Posten „Mitgliedsbeiträge“ gesondert und die Posten „Umsatzerlöse“ und „sonstige
betriebliche Erträge“ zusammengefasst dargestellt werden. Diese Darstellung ist nach unserer
Auffassung sachgerecht.

Auf die Aufstellung eines Anhangs wurde zulässigerweise verzichtet.

Ereignisse nach dem Abschlussstichtag – gleich ob wertaufhellend oder wertbegründend – haben sich
nach den uns gemachten Angaben nicht ergeben und sind uns im Rahmen unserer Prüfung nicht
bekannt geworden.
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II. Gesamtaussage des Jahresabschlusses

1. Feststellungen zur Gesamtaussage des Jahresabschlusses

Der Jahresabschluss des Wachstumsregion Ems-Achse e. V. zum 31. Dezember 2023 vermittelt nach
den Feststellungen unserer Prüfung insgesamt – d. h. als Gesamtaussage des Jahresabschlusses, wie
sie sich aus dem Zusammenwirken von Bilanz und Gewinn- und Verlustrechnung ergibt – unter
Beachtung der Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage.

Nachfolgend erläutern wir im Zusammenhang mit der Gesamtaussage des Jahresabschlusses gemäß
§ 321 Abs. 2 Satz 4 HGB wesentliche Bewertungsgrundlagen des Jahresabschlusses und sofern
einschlägig weitere für das Verständnis seiner Gesamtaussage bedeutsame Aspekte (Änderungen der
Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden und weiterer Bewertungsgrundlagen, Ausnutzung von
Ermessensspielräumen, sachverhaltsgestaltende Maßnahmen).

2. Wesentliche Bewertungsgrundlagen

Zu den angewandten Bilanzierungs- und Bewertungsmethoden sowie weiteren wertbestimmenden
Bewertungsgrundlagen heben wir das Nachfolgende hervor.

· Die Bewertung der Vermögensgegenstände und Schulden erfolgte unter Annahme der
Unternehmensfortführung (§ 252 Abs. 1 Nr. 2 HGB).

· Die immateriellen Vermögensgegenstände und die Sachanlagen werden grundsätzlich mit den
Anschaffungskosten, vermindert um die planmäßige Abschreibung entsprechend der jeweiligen
betriebsgewöhnlichen Nutzungsdauer, angesetzt. Dies gilt auch für die im Berichtsjahr
zugegangenen Vermögensgegenstände mit Ausnahme der geringwertigen Wirtschaftsgüter. Die
Anschaffungskosten der geringwertigen Wirtschaftsgüter gemäß § 6 Abs. 2 EStG werden in
voller Höhe abgeschrieben.

· Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände werden mit ihren Nominalwerten bzw. den
jeweils niedrigeren am Abschlussstichtag beizulegenden Werten angesetzt. Uneinbringliche
Forderungen wurden abgeschrieben

· Die sonstigen Rückstellungen werden mit dem nach vernünftiger kaufmännischer Beurteilung
notwendigen Erfüllungsbetrag angesetzt und decken alle am Stichtag bestehenden ungewissen
Verbindlichkeiten ab. Rückstellungen für drohende Verluste und Rückstellungen für unterlassene
Instandhaltungen, die innerhalb von drei Monaten nach dem Geschäftsjahresende nachgeholt
werden, waren wie im Vorjahr nicht erforderlich.

· Die Verbindlichkeiten werden mit ihrem Erfüllungsbetrag angesetzt.
· Rechnungsabgrenzungsposten werden nach § 250 HGB ausgewiesen.

Von erheblichem Einfluss auf die Gesamtaussage des Jahresabschlusses sind nach unserem Ermessen
insbesondere die folgenden Bewertungsgrundlagen und Einschätzungen:

· Ansprüche aus beantragten und zusätzlich erwarteten Zuschüssen insbesondere für die Projekte
„Job-Chance Ems-Achse 2.0“ (TEUR 28), „How2Berufswahl“ (TEUR 28) und „Roboterfabrik“
(TEUR 13) werden in Abhängigkeit von den bis zum Abschlussstichtag angefallenen
Projektaufwendungen als sonstige Vermögensgegenstände bilanziert.
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E. SCHLUSSBEMERKUNG

Wir haben den Jahresabschluss zum 31. Dezember 2023 des Wachstumsregion Ems-Achse e.V.,
Papenburg, einer Jahresabschlussprüfung unterzogen. Der Jahresabschluss ist nach den entsprechend
angewendeten deutschen handelsrechtlichen Vorschriften von der Geschäftsführung aufgestellt worden.

Die Abschlussprüfung erfolgte analog der gesetzlichen Vorschriften sowie nach den deutschen
Grundsätzen ordnungsmäßiger Abschlussprüfung („Grundsätze ordnungsmäßiger Abschlussprüfung“
i.S. von Anlage D.1 zu ISA (DE) 200) und wurde von uns mit Unterbrechungen in den Monaten Juni bis
August 2024 vorgenommen.

Wir sind zu dem Ergebnis gelangt, dass der Jahresabschluss in allen wesentlichen Belangen den oben
genannten Vorschriften entspricht, ordnungsmäßig ist und unter Beachtung der Grundsätze
ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen entsprechendes Bild der
Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt. Über dieses Prüfungsergebnis haben wir
einen entsprechenden Bestätigungsvermerk unter dem Datum vom 5. August 2024 erteilt.

Den vorstehenden Prüfungsbericht erstatten wir in Übereinstimmung mit den Grundsätzen
ordnungsmäßiger Erstellung von Prüfungsberichten (IDW PS 450).

Eine Verwendung des weiter oben wiedergegebenen Bestätigungsvermerks außerhalb dieses
Prüfungsberichts (einschließlich des erteilten Testatsexemplars zum Jahresabschluss) bedarf unserer
vorherigen Zustimmung.

Wir bemerken, dass die Geltung der vereinbarten und diesem Prüfungsbericht beigefügten Allgemeinen
Auftragsbedingungen für Wirtschaftsprüfer und Wirtschaftsprüfungsgesellschaften auch im Verhältnis zu
Dritten vereinbart ist.

Bei Veröffentlichung oder Weitergabe des Jahresabschlusses in einer von der bestätigten Fassung
abweichenden Form bedarf es zuvor unserer erneuten Stellungnahme oder eines entsprechenden
Hinweises, sofern hierbei unser Bestätigungsvermerk zitiert oder auf unsere Prüfung hingewiesen wird;
wir weisen insbesondere auf § 328 HGB hin.

GB Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

Ludger Ennen
vereidigter Buchprüfer

Nordhorn, den 5. August 2024
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WACHSTUMSREGION EMS-ACHSE E.V., PAPENBURG

BILANZ ZUM 31. DEZEMBER 2023

2023 2022
A K T I V A EUR EUR

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände
1. Entgeltlich erworbene Konzessionen,

gewerbliche Schutzrechte und ähnliche
Rechte und Werte sowie Lizenzen
an solchen Rechten und Werten 74.483,00 68.127,00

2. Geleistete Anzahlungen 0,00 27.483,24
74.483,00 95.610,24

II. Sachanlagen
1. Betriebs- und Geschäftsausstattung 56.216,00 41.227,00

III. Finanzanlagen
1. Anteile an verbundenen Unternehmen 44.000,00 44.000,00

100.216,00 85.227,00

174.699,00 180.837,24

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögens-
gegenstände
1. Forderungen aus Lieferungen und

Leistungen 1.030,70 0,00
2. Forderungen gegen verbundene

Unternehmen 89.733,80 85.971,54
3. Sonstige Vermögensgegenstände 73.873,85 146.725,51

164.638,35 232.697,05

II. Kassenbestand und Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks 703.844,78 455.512,88

868.483,13 688.209,93

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 22.414,99 28.975,89

1.065.597,12 898.023,06



ANLAGE 1

2023 2022
P A S S I V A EUR EUR

A. EIGENKAPITAL

I. Gewinnvortrag 820.827,66 849.701,80

II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 149.395,26 -28.874,14
970.222,92 820.827,66

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen 24.546,98 23.863,92

C. VERBINDLICHKEITEN

1.
und Leistungen 18.444,22 12.963,08

2. Sonstige Verbindlichkeiten 50.408,33 34.591,73
- davon aus Steuern: EUR 20.449,93
(Vorjahr: TEUR 18)

68.852,55 47.554,81

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN 1.974,67 5.776,67

1.065.597,12 898.023,06

Verbindlichkeiten aus Lieferungen



ANLAGE 2

2023 2022
EUR EUR

1. Mitgliedsbeiträge 716.600,00 705.297,00
2. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge 1.171.650,44 1.058.039,32
3. Personalaufwand:
a) Löhne und Gehälter 852.335,07 942.487,48
b) Soziale Abgaben und Aufwendungen 171.107,69 197.656,32

für Altersversorgung
- davon für Altersversorgung:
EUR 20.584,00 (Vorjahr: TEUR 21)

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und
Sachanlagen 38.115,54 39.561,86

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen 681.059,14 615.620,62
6. Sonstige Zinsen und ähnliche Erträge 3.762,26 3.115,82

7. Ergebnis nach Ertragsteuern 149.395,26 -28.874,14

8. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 149.395,26 -28.874,14

WACHSTUMSREGION EMS-ACHSE E.V.
PAPENBURG

GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG
FÜR DAS GESCHÄFTSJAHR 2023



WACHSTUMSREGION EMS-ACHSE E.V., PAPENBURG

ENTWICKLUNG DES ANLAGEVERMÖGENS IM GESCHÄFTSJAHR 2023

1.1.2023 Zugänge Abgänge 31.12.2023
EUR EUR EUR EUR

I. IMMATERIELLE
VERMÖGENSGEGENSTÄNDE

1. Konzessionen, gewerbliche Schutz-
rechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Lizenzen an solchen Rechten
und Werten 121.831,01 30.536,95 0,00 152.367,96

2. Geleistete Anzahlungen 27.483,24 0,00 27.483,24 0,00
149.314,25 30.536,95 27.483,24 152.367,96

II. SACHANLAGEN

1. Andere Anlagen, Betriebs- und
Geschäftsausstattung 103.823,59 28.923,59 0,00 132.747,18

III. FINANZANLAGEN

1. Anteile an verbundenen Unternehmen 44.000,00 0,00 0,00 44.000,00

297.137,84 59.460,54 27.483,24 329.115,14

ANSCHAFFUNGS- UND HERSTELLUNGSKOSTEN



ANLAGE 3

1.1.2023 Zugänge Abgänge 31.12.2023 2023 2022
EUR EUR EUR EUR EUR EUR

53.704,01 24.180,95 0,00 77.884,96 74.483,00 68.127,00
0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 27.483,24

53.704,01 24.180,95 0,00 77.884,96 74.483,00 95.610,24

62.596,59 13.934,59 0,00 76.531,18 56.216,00 41.227,00

0,00 0,00 0,00 0,00 44.000,00 44.000,00

116.300,60 38.115,54 0,00 154.416,14 174.699,00 180.837,24

AUFGELAUFENE ABSCHREIBUNGEN NETTOBUCHWERTE



GB Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ANLAGE 4

WEITERGEHENDE BESCHREIBUNG DER VERANTWORTUNG DES ABSCHLUSSPRÜFERS
FÜR DIE PRÜFUNG DES JAHRESABSCHLUSSES UND DES LAGEBERICHTS

Während der Prüfung üben wir pflichtgemäßes Ermessen aus und bewahren eine kritische
Grundhaltung. Darüber hinaus

· identifizieren und beurteilen wir die Risiken wesentlicher falscher Darstellungen aufgrund von
dolosen Handlungen oder Irrtümern im Jahresabschluss, planen und führen
Prüfungshandlungen als Reaktion auf diese Risiken durch sowie erlangen
Prüfungsnachweise, die ausreichend und geeignet sind, um als Grundlage für unsere
Prüfungsurteile zu dienen. Das Risiko, dass wesentliche falsche Darstellungen nicht
aufgedeckt werden, ist bei dolosen Handlungen höher als bei Irrtümern, da dolose
Handlungen betrügerisches Zusammenwirken, Fälschungen, beabsichtigte
Unvollständigkeiten, irreführende Darstellungen bzw. das Außerkraftsetzen interner Kontrollen
beinhalten können,

· gewinnen wir ein Verständnis von dem für die Prüfung des Jahresabschlusses relevanten
internen Kontrollsystem, um Prüfungshandlungen zu planen, die unter den gegebenen
Umständen angemessen sind, jedoch nicht mit dem Ziel, ein Prüfungsurteil zur Wirksamkeit
dieser Systeme des Vereins abzugeben,

· beurteilen wir die Angemessenheit der von den gesetzlichen Vertretern angewandten
Rechnungslegungsmethoden sowie die Vertretbarkeit der von den gesetzlichen Vertretern
dargestellten geschätzten Werte und damit zusammenhängenden Angaben,

· ziehen wir Schlussfolgerungen über die Angemessenheit des von den gesetzlichen Vertretern
angewandten Rechnungslegungsgrundsatzes der Fortführung der Unternehmenstätigkeit
sowie, auf der Grundlage der erlangten Prüfungsnachweise, ob eine wesentliche Unsicherheit
im Zusammenhang mit Ereignissen oder Gegebenheiten besteht, die bedeutsame Zweifel an
der Fähigkeit des Vereins zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen können. Falls
wir zu dem Schluss kommen, dass eine wesentliche Unsicherheit besteht, sind wir
verpflichtet, im Bestätigungsvermerk auf die dazugehörigen Angaben im Jahresabschluss
aufmerksam zu machen oder, falls diese Angaben unangemessen sind, unser jeweiliges
Prüfungsurteil zu modifizieren. Wir ziehen unsere Schlussfolgerungen auf der Grundlage der
bis zum Datum unseres Bestätigungsvermerks erlangten Prüfungsnachweise. Zukünftige
Ereignisse oder Gegebenheiten können jedoch dazu führen, dass der Verein seine
Unternehmenstätigkeit nicht mehr fortführen kann,

· beurteilen wir die Gesamtdarstellung, den Aufbau und den Inhalt des Jahresabschlusses
einschließlich der Angaben sowie ob der Jahresabschluss die zugrunde liegenden
Geschäftsvorfälle und Ereignisse so darstellt, dass der Jahresabschluss unter Beachtung der
deutschen Grundsätze ordnungsmäßiger Buchführung ein den tatsächlichen Verhältnissen
entsprechendes Bild der Vermögens-, Finanz- und Ertragslage des Vereins vermittelt.

Wir erörtern mit den für die Überwachung Verantwortlichen unter anderem den geplanten Umfang und
die Zeitplanung der Prüfung sowie bedeutsame Prüfungsfeststellungen, einschließlich etwaiger
Mängel im internen Kontrollsystem, die wir während unserer Prüfung feststellen.
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ERLÄUTERUNGEN ZUM JAHRESABSCHLUSS

BILANZ

A K T I V A

A. ANLAGEVERMÖGEN

I. Immaterielle Vermögensgegenstände

1. Entgeltlich erworbene Konzessionen, gewerbliche
Schutzrechte und ähnliche Rechte und Werte
sowie Linzenzen an solchen Rechten und Werten

2023 2022
EUR EUR

Plattform Emsachse.de 50.732,00 68.126,00
Plattform KlimaEuro 23.750,00 0,00
EDV-Software 1,00 1,00

74.483,00 68.127,00

2. Geleistete Anzahlungen

2023 2022
EUR EUR

Plattform KlimaEuro 0,00 27.483,24

II. Sachanlagen

1. Betriebs- und Geschäftausstattung

2023 2022
EUR EUR

Pkw 50.956,00 28.220,00
Büromöbel 4.515,00 6.319,00
Übrige Büroausstattung 745,00 6.688,00

56.216,00 41.227,00

Zur Darstellung der Entwicklung des Anlagevermögens verweisen wir auf die Angaben der Gesellschaft im
Anhang (Anlage 3.1).
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III. Finanzanlagen

1. Anteile an verbundenen Unternehmen

2023 2022
EUR EUR

Ems-Achse GmbH (100 %) 25.000,00 25.000,00
Ems-Achse Klimaschutz gGmbH (76 %) 19.000,00 19.000,00

44.000,00 44.000,00

B. UMLAUFVERMÖGEN

I. Forderungen und sonstige Vermögensgegenstände

1. Forderungen aus Lieferungen und Leistungen

2023 2022
EUR EUR

Forderungen 2.830,70 0,00
Einzelwertberichtigungen -1.800,00 0,00

1.030,70 0,00

2. Forderungen gegen verbundene Unternehmen

2023 2022
EUR EUR

Ems-Achse GmbH 89.733,80 85.971,54

3. Sonstige Vermögensgegenstände

2023 2022
EUR EUR

Zuschuss Job-Chance Ems-Achse 2.0 28.308,70 25.937,64
Zuschuss How2Berufswahl 27.919,85 32.833,55
Zuschuss Roboterfabrik 12.882,80 0,00
Förderbeiträge 4.462,50 4.462,50
Mitgliedsbeiträge 300,00 300,00
Zuschuss Job-Chance Ems-Achse 0,00 31.065,13
Zuschuss GTA 0,00 22.124,23
Kooperationsvertrag IT-Achse 0,00 10.710,00
TEA Bundesinstitut 0,00 9.500,00
Zuschuss Ems-Dollar Region (PraktiTrans) 0,00 8.980,58
Zuschuss VR-Brillen 0,00 148,30
Übrige 0,00 663,58

73.873,85 146.725,51
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II. Kassenbestand, Guthaben bei
Kreditinstituten und Schecks

2023 2022
EUR EUR

Hauptkasse 496,71 130,31

Sparkasse Emsland, Kontokorrent 681.272,04 377.334,91
Oldenburgische Landesbank AG, Kontokorrent 4.270,90 75.123,41
Emsländische Volksbank eG, Kontokorrent 17.805,13 2.924,25

703.348,07 455.382,57

703.844,78 455.512,88

C. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

2023 2022
EUR EUR

Messekosten 16.949,76 20.998,44
Leasing 2.440,52 7.200,52
Versicherungen 2.344,36 776,93
Übrige 680,35 0,00

22.414,99 28.975,89
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P A S S I V A

A. EIGENKAPITAL

2023 2022
EUR EUR

I. Gewinnvortrag 820.827,66 849.701,80
II. Jahresüberschuss/-fehlbetrag 149.395,26 -28.874,14

970.222,92 820.827,66

B. RÜCKSTELLUNGEN

1. Sonstige Rückstellungen

2023 2022
EUR EUR

Urlaub/Überstunden 18.500,00 20.500,00
Jahresabschlusskosten 6.000,00 3.000,00
Berufsgenossenschaft 46,98 363,92

24.546,98 23.863,92

C. VERBINDLICHKEITEN

1. Verbindlichkeiten aus Lieferungen und Leistungen

2023 2022
EUR EUR

18.444,22 12.963,08
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2. Sonstige Verbindlichkeiten

2023 2022
EUR EUR

Lohn- und Kirchensteuer 18.755,77 14.401,50
Landkreis Aurich (Fahrzeugkosten) 16.060,93 16.681,33
Projekt Roboterfabrik 12.882,80 0,00
Umsatzsteuer 1.694,16 3.508,90
Übrige 1.014,67 0,00

50.408,33 34.591,73

D. RECHNUNGSABGRENZUNGSPOSTEN

2023 2022
EUR EUR

Zuschuss E-Auto 1.776,67 5.776,67
Übrige 198,00 0,00

1.974,67 5.776,67



GB Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ANLAGE 5
Seite 6

B. GEWINN- UND VERLUSTRECHNUNG

1. Mitgliedsbeiträge
2023 2022
EUR EUR

Unternehmen/Premiumpartner 372.900,00 363.547,00
Kommunen 291.700,00 289.750,00
Kammern 52.000,00 52.000,00

716.600,00 705.297,00

2. Umsatzerlöse und sonstige betriebliche Erträge
2023 2022
EUR EUR

Erlöse aus Veranstaltungen 172.256,73 96.417,42
Erlöse Förderpartner 23.000,00 23.000,00

195.256,73 119.417,42

How2Berufswahl 251.452,23 32.833,55
Jobchance Ems-Achse 2.0 249.423,36 25.937,64
TEA - Telearbeit in der Ems-Achse 195.429,10 157.732,56
Integrieren, anwerben, vernetzen 100.000,00 0,00
Green Talents Academy 53.830,47 133.096,42
BÖS Nordwest-Aufbau von Weiterbildungsverbünden 40.174,71 38.880,96
VR-Brillen 31.058,59 41.395,27
Jobchance Ems-Achse 28.916,69 219.511,10
Klüterraum 13.062,16 24.239,21
Talente Akademie 7.458,35 8.664,78
Bundeskasse Trier Förderung E-Auto 4.000,00 4.000,00
Digital Tandem 1.587,96 203.449,71
Zuschuss PraktiTrans 0,00 21.940,30
Zuschuss Projekt B 210 0,00 16.000,00
Digitalbonus 0,00 10.000,00
Ertrag aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 1.000,00
Erlösschmälerungen 0,00 -60,00

976.393,62 938.621,50

periodenfremde Erträge 0,09 0,40
1.171.650,44 1.058.039,32



GB Revision GmbH
Wirtschaftsprüfungsgesellschaft

ANLAGE 5
Seite 7

3. Personalaufwand
2023 2022
EUR EUR

Gehälter 852.335,07 942.487,48
Soziale Abgaben 146.553,37 166.024,71
Altersversorgung 20.584,00 21.375,40
Freiwillige soziale Aufwendungen 0,00 6.905,10
Berufsgenossenschaft 3.970,32 3.351,11

1.023.442,76 1.140.143,80

4. Abschreibungen auf immaterielle Vermögens-
gegenstände des Anlagevermögens und Sachanlagen

2023 2022
EUR EUR

Software/Plattformen 24.180,95 23.507,00
Büroausstattung 7.747,00 14.394,86
Pkw 6.187,59 1.660,00

38.115,54 39.561,86

5. Sonstige betriebliche Aufwendungen
2023 2022
EUR EUR

Werbung, Repräsentation, Messen, Veranstaltungen 279.197,74 162.921,98
Miete und Nebenkosten 108.565,16 101.899,85
OECD 76.632,00 46.968,00
EDV-Kosten 31.914,87 62.481,61
VR-Brillen 70.028,28 85.000,00
Fahrzeugkosten 47.484,02 56.768,90
Übrige Bürokosten 27.087,76 20.170,68
Versicherungen, Beiträge 13.312,24 8.751,19
Telekommunikation, Porto 10.370,58 10.957,08
Familienservice 9.600,00 4.000,00
Beratungskosten 5.066,49 20.434,70
Zuführung zur Einzelwertberichtigung auf Forderungen 1.800,00 0,00
PraktiTrans 0,00 34.871,63
Verluste aus dem Abgang von Gegenständen des Anlagevermögens 0,00 395,00

681.059,14 615.620,62

6. sonstige Zinsen und ähnliche Erträge
2023 2022
EUR EUR

Erträge aus der Forderungen gegen Ems-Achse GmbH 3.762,26 3.115,82
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